
ACM Projektentwicklung GmbH
Salzburg / Österreich

Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes („WpÜG“)

Die ACM Projektentwicklung GmbH, Salzburg, Österreich („ACM“), hat am 2. Februar 2007
die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot („Angebot“) an die 
Aktionäre der Leica Camera Aktiengesellschaft, Solms („Leica Camera“), zum Erwerb ihrer 
Aktien der Leica Camera (ISIN DE000A0EPU98, WKN A0EPU9; „Leica Camera-Aktien“) 
veröffentlicht. Die Annahmefrist für dieses Angebot endete am 8. März 2007, 12:00 Uhr 
(Mitteleuropäische Zeit) („Stichtag“).

Bis zum Stichtag wurde das Angebot für insgesamt Stück 571.027 Leica Camera-Aktien
angenommen. Das entspricht einem Anteil von rund 3,81% des Grundkapitals und der Stimm-
rechte der Leica Camera.

Die ACM hielt seit Veröffentlichung der Angebotsunterlage unverändert 13.879.675 Stück 
aller 15.000.000 Leica Camera-Aktien (entsprechend einem Anteil von rund 92,53% am 
Grundkapital und den Stimmrechten) sowie 72.239 Wandelteilschuldverschreibungen der 
Leica Camera im Nennwert von je EUR 100 (entsprechend einem Anteil von rund 48,18% der 
noch ausstehenden Wandelteilschuldverschreibungen).

Der SOCRATES Privatstiftung, Wien, Österreich, einer mit der ACM gemeinsam handelnden 
Person, ist ein Stimmenanteil von 92,53% gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG zuzu-
rechnen.

Darüber hinaus halten weder die ACM noch die mit ihr gemeinsam handelnden Personen 
Wertpapiere der Leica Camera und es sind ihnen auch keine weiteren Stimmrechtsanteile 
nach § 30 WpÜG zuzurechnen.

Der ACM und den mit ihr gemeinsam handelnden Personen standen damit am Stichtag,
einschließlich der Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, insgesamt 
14.450.702 Leica Camera-Aktien zu. Das entspricht einem Anteil von rund 96,34% des 
Grundkapitals und der Stimmrechte der Leica Camera.

Salzburg, Österreich, den 13. März 2007

ACM Projektentwicklung GmbH


